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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-6522/08
von Carlos Coelho (PPE-DE), Panayiotis Demetriou (PPE-DE), Vasco Graça Moura (PPE-DE), 
Emanuel Jardim Fernandes (PSE), Duarte Freitas (PPE-DE), Aldis Kušķis (PPE-DE), Bogusław 
Liberadzki (PSE), Eva Lichtenberger (Verts/ALE), Marios Matsakis (ALDE), João de Deus Pinheiro 
(PPE-DE), José Ribeiro e Castro (PPE-DE) und José Albino Silva Peneda (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft: Erarbeitung einer offiziellen Mitteilung der Europäischen Kommission zur Begriffsbestimmung 
für Mutterunternehmen in der Verordnung über Computerreservierungssysteme

Das Europäische Parlament nahm am 4. September 2008 eine legislative Entschließung 
(P6_TA(2008)0402) zu dem Vorschlag für eine Verordnung über einen Verhaltenskodex in Bezug auf 
Computerreservierungssysteme an. Eines der wichtigsten Anliegen dieser Rechtsvorschrift ist die 
Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen auf Fluggesellschaften, die spezielle Verbindungen zu 
einem Reservierungssystem haben, um Schieflagen beim Angebot von Flugtickets zu vermeiden.

Zu der vom Europäischen Parlament angenommenen Begriffsbestimmung für diese 
Mutterunternehmen erklärte die Europäische Kommission, sie werde eine offizielle Mitteilung mit 
Erläuterungen dazu herausgeben, wie sie die den Begriff bei der Anwendung der Verordnung 
auszulegen gedenkt.

Die vom Europäischen Parlament angenommene Begriffsbestimmung enthält als Kriterien die 
Beteiligung am Kapital eines CRS und den Begriff der Vertretung in einem leitenden Gremium eines 
CRS. Diese Begriffe wurden im Zuge der parlamentarischen Verfahren mit der Begründung 
eingeführt, dass die Schlussfolgerung berechtigt sei, die Vorteile, die sich Luftfahrtsunternehmen vom 
Besitz von CRS versprechen, hätten mehr mit „Wettbewerbsvorteilen“ als mit Kosten zu tun und dass 
der Begriff verständlicher sein und ausgeweitet werden sollte, um zu gewährleisten, dass der Einfluss 
von Verkehrsunternehmen als Folge von Kapitalbeteiligungen an Systemverkäufern umfassend 
berücksichtigt werde.

In der Aussprache vor der Annahme der legislativen Entschließung äußerten die Abgeordneten, die 
den später vom Europäischen Parlament angenommenen Text eingereicht hatten, das Parlament 
möchte nicht, dass die Fluggesellschaften in CRS investierten, um ihre Geschäfte womöglich zu 
Nachteil anderer zu betreiben. Sie stellten klar, dass ein Unternehmen mit Rechten an einem CRS, 
die sich lediglich auf die Entgegennahme von Informationen beschränkten, nicht in die Definition 
eingeschlossen werden sollten. Zu guter Letzt erklärten sie noch nachdrücklich, dass für 
Mutterunternehmen weiterhin verstärkte Transparenz- und Wettbewerbsverpflichtungen gelten 
müssten, damit verhindert werde, dass sich die Angebote von Reservierungssystemen auf andere 
Fluggesellschaften und auf die Verbraucher nachteilig auswirken.

Wird die Europäische Kommission ihre Mitteilung so abfassen, dass die Absichten des Europäischen 
Parlaments zum Begriffsumfang der Mutterunternehmen zum Tragen kommen? Kann die 
Europäische Kommission bestätigen, dass Fluggesellschaften, die nicht unerhebliche Beteiligungen 
an einem CRS besitzen und Positionen in einem leitenden Gremium eines CRS innehaben, weiterhin 
als Mutterunternehmen verstärkte Transparenz- und Wettbewerbsverpflichtungen zu erfüllen haben?


